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Mit diesem Merkblatt informiert das Amt für Natur und Umwelt über die „Studen“: 
Sie erfahren, was Hecken sind, wie sie gepflegt werden können 

und wie sie geschützt werden. 
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1. Was sind Hecken?  
 
 
Hecken sind zu klein, um Wald zu sein 
(siehe «Wald oder Hecke?» in Kapitel 6). 
Als Hecken bezeichnen wir nicht nur die 
klassischen, linienförmigen Hecken, son-
dern auch flächige Feldgehölze und ge-
wässerbegleitende Ufergehölze. 
 
 
Nieder-, Hoch- oder Baumhecke? 
Es ist üblich, Hecken nach ihrer Wuchs-
höhe einzuteilen: 
• Eine Niederhecke besteht nur aus 2 bis 

3 m hohen Sträuchern. 
• Hochhecken enthalten zusätzlich bis ca. 

6 m hohe Sträucher und buschförmig 
wachsende Bäume. 

• Baumhecken enthalten zumindest ab-
schnittsweise ausgewachsene Bäume. 

 
 
Heckenlandschaften 
Heckenlandschaften sind traditionell be-
wirtschaftete Kulturlandschaften mit ei-
nem dichten Netz von Feldgehölzen, Hek-
ken, Einzelbüschen, Steinhaufen, Trocken-
mauern und Terrassenböschungen. Sie 
gehören zu den artenreichsten Lebens-

räumen. Leider wurden viele Hecken, 
Trockenmauern und Steinhaufen in den 
letzten Jahren entfernt. Gleichzeitig wurde 
häufig die Bewirtschaftung schmaler, klei-
ner und schlecht zugänglicher Parzellen 
aufgegeben, wonach Hecken zu Wald zu-
sammenwachsen. 
 
Jeder Hecke ihren Krautsaum 
Der Krautsaum bildet den Übergangsbe-
reich zum anschliessenden Feld. Auf ein 
schmales Band von wenig schnittverträgli-
chen Halbschattenpflanzen folgen licht-
hungrige Wiesenpflanzen, die hier eine 
Zuflucht vor dem Dünger und der häufi-
gen Mahd finden. Wird der Saum nur ex-
tensiv bewirtschaftet, ist seine Pflanzen- 
und Kleintierwelt besonders reichhaltig. 
 
Hecke = Struktur 
Eine Hecke: weder Wald noch Flur – we-
der Fisch noch Vogel? Nein: die Hecke 
vereinigt viele Strukturen von Wald, 
Waldrand und Flur auf kleinem Raum. 
Darin liegt ihre besondere Qualität. 

  
Struktur Bedeutung 

viele standortgerechte 
Strauch- und Baumarten 

reiches Blütenangebot für Insekten; Früchte für Vögel; Äsung für das 
Wild 

dichte Strauchschicht, 
vorzugsweise mit 
Dornsträuchern 

Neststandort, Ansitz- und Singwarte für Vögel, z.B. den Neuntöter; 
Deckung für Haselmaus und Feldhase 

beidseitiger Krautsaum verschiedene Besonnung, Düngung und Mahdhäufigkeit für Pflanzen; 
Nahrung für Vögel; Äsung für das Wild; Rückzugsgebiet vieler Insek-
ten; Altgrasbestände sind idealer Überwinterungsort für Nützlinge 

Steinhaufen und 
Trockenmauern 

Unterschlupf und Sonnplätze für Zauneidechsen, Blindschleichen, Rin-
gelnattern, Erdkröten; Vogelnistplätze; Standort für trockenheitsertra-
gende Pflanzen 

Holz- und Asthaufen Unterschlupf für Igel und Erdkröte; Brutplatz vieler Vögel; Lebensraum 
zahlreicher Insekten 

markante, alte, 
höhlenreiche Bäume 

Brut- und Unterschlupf für Fledermäuse, Vögel, Siebenschläfer, Wes-
pen u.a.; Wuchsort von Flechten 

liegende Bretter, 
Wellbleche u.a. 

Schutz kombiniert mit speziellem Mikroklima: beliebter Aufenthaltsort 
von Reptilien, Asseln, Ameisen etc. 
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2. Was nützten Hecken? 
 
 
Hecken, Feldgehölze und Waldränder be-
einflussen ihre Umgebung. Meist ist dies 
nützlich, manchmal auch unerwünscht. 
Hier einige Stichworte: 
 
 
Lebensraum für Gross und Klein 
 
Was da alles kreucht und fleucht... 
In einer Hecke können ca. 900 Tierarten 
leben. Für den Artenreichtum sind vor al-
lem zwei Faktoren verantwortlich: 
• Hecken und Waldränder sind Über-

gänge. Hier treffen sich Arten der Wäl-
der und der offenen Flur, aber zusätz-
lich auch Arten, die nur hier zusagende 
Bedingungen vorfinden. 

• Hecken sind reich an Strukturen. In 
Hecken wechseln Luftfeuchtigkeit, 
Licht, Temperatur, Oberflächenbeschaf-
fenheit, dreidimensionale Struktur, 
Nahrungsangebot, Nutzungsintensität 
und vieles mehr auf kleinstem Raum – 
das öffnet vielen Tieren und Pflanzen 
eine «Nische». 

 
Für Pflanzen sind vor allem nährstoff-
arme Hecken wertvoll. In Hecken und 
ihrem Saum befinden sich manche Arten, 
welche die (frühe) Mahd der angrenzen-
den Felder nicht ertragen. Durch die He-
ckenpflege entstehen immer wieder offene 
Stellen. Hier können sich konkurrenz-
schwache aber ausbreitungsstarke Pflan-
zen (Ruderalpflanzen) vorübergehend 
ansiedeln. 
Hecken bieten vielerlei Schutz: Zum ni-
sten, überwintern, schlafen, ruhen und 
sich verstecken (z.B. für Feldhase und 
Rebhuhn). 
 
Singvögel benützen Hecken als Singwar-
ten, Greifvögel und Spinnen als Ansitz-
warten zum Jagen. Brutplätze finden sich 
unter Steinen und Holzhaufen, in Trok-
kenmauern, im Geäst, in altem Holz, in 
Baumhöhlen, in Hochstauden oder im 
Saum. 
 

Viele Insekten benützen Hecken als Ren-
dezvous-Platz, wo «Er» «Sie» trifft. 
 
In Hecken kann man sich je nach Bedarf in 
der Sonne wärmen oder im Schatten küh-
len, was vor allem Reptilien und Insekten 
schätzen.  
 
Hecken bieten das ganze Jahr über Nah-
rung:  Im Winter Früchte, Knospen und 
Samen; im Frühling Saft, Knospen, Jung-
triebe, Nektar, Pollen und Honigtau; im 
Sommer Blüten, Saft, Nektar, Pollen und 
Honigtau; im Herbst alterndes Blattwerk, 
Früchte, Nektar, Pollen, Honigtau und 
Samen und das ganze Jahr über Holz, 
Wurzeln, Falllaub, Rinde, Zweige und 
Tiere. 
 
An Hecken landet «Luftplankton». Das 
sind mit dem Wind treibende Klein-Insek-
ten und Jungspinnen. 
 
Hecken sind natürliche Wanderlinien für 
diverse Tiere (z.B. Wild, Fledermäuse, 
fliegende Insekten, Pflanzen der extensi-
ven Nutzung). 
 
Folgende Elemente bestimmen den Wert 
einer Hecke als Lebensraum: 
• Strukturreichtum (Bäume, Sträucher, 

Hochstauden, Totholz, Steinhaufen, 
Trockenmauern, Ast- und Laubhaufen, 
Nassstellen, Trockenstellen, offener Bo-
den) 

• Reichtum verschiedener Strauch- und 
Baumarten 

• Seltene Pflanzenarten 
• Bestimmte Pflanzen, die viele Insekten 

beherbergen, z.B. Eiche, Espe, Weiden, 
Brennessel 

• Dornsträucher 
• Saum ungedüngt, spät oder alle 2 Jahre 

gemäht 
• Angrenzende Lebensräume (vor allem 

extensiv genutzte Flächen) 
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Struktur in weiter Flur 
 
Windbremse 
Ist die Hecke «unten dicht und oben licht», 
bremst sie den Wind am besten. Der Ein-
fluss reicht auf der Windseite ca. bis zum 
5-fachen, auf der Windschattenseite bis 
zum 15-fachen der Heckenhöhe. In diesen 
Bereichen wird ausserdem die Luftfeuch-
tigkeit erhöht, ebenso die Bodentempera-
tur und die Niederschlagsmenge (dies gilt 
auch für Schnee). 
 
Erosionsschutz 
Bachufer und steile Hänge werden durch 
das Wurzelwerk der Hecke stabilisiert. 
Die Fliesstrecke des bei starkem Regen 
oberflächlich abfliessenden Wassers wird 
gebrochen – das Wasser verliert seine 
Transportkraft. 
 
Luftreinigung 
Die grosse Blattoberfläche filtert Staub 
und Luftschadstoffe. 
 
Lebhag 
Dichte Hecken gewähren Schutz vor neu-
gierigen Augen und Weidetieren. 
 
Nützlingsreservoir 
Jeder «Schädling» hat natürliche Feinde 
(«Nützlinge»). Solange grössere Bestände 
dieser Nützlinge in der Umgebung vor-
kommen, helfen sie, Massenvermehrun-
gen von Schädlingen in Grenzen zu hal-
ten. Viele Nützlinge haben spezifische 
Bedürfnisse, die sie nur in nahen Aus-
gleichsflächen decken können: 
 
Das ganzjährige Nahrungsangebot ist 
wichtig in Mangelzeiten, vor allem nach 
der Nutzung (Mahd, Pflügen oder Ernte). 
Zum Beispiel verbringen Blattlausfresser 
einen grossen Teil ihres Lebens in der He-
cke. Sie wechseln nur ins Feld, wenn die 
Kulturen (Wiese oder Acker) hoch ge-
wachsen sind und grosse Blattlausbe-
stände enthalten. 
 
Hecken bieten Alternativ-Wirte für Para-
siten. Manche Schlupfwespen, zum Bei-
spiel, haben mehrere Generationen in ei-

nem Jahr. Die frühen Generationen sind 
auf Hecken angewiesen, da die Kulturen 
noch nicht genügend Lebensgrundlage 
bieten. 
 
Hecken bieten während 9 Monaten im 
Jahr Nektar, Pollen und Honigtau. Viele 
Schwebefliegen und Schlupfwespen leben 
als Larven im Kulturland und fressen oder 
parasitieren Schädlinge. Die erwachsenen 
Tiere hingegen fressen Pollen, den sie im 
Acker nie finden, in der Wiese nur zeit-
weise. 
 
Ansitzwarten werden zum Beispiel von 
Bussard, Turmfalke oder Neuntöter ge-
nutzt, um im angrenzenden Feld zu jagen. 
 
Überwinterungsplätze in Baumhöhlen, 
unter Stein- oder Asthaufen und in Trok-
kenmauern dienen vielen Feldtieren zum 
Überdauern der kalten Jahreszeit. 
Die nahe Deckung ermöglicht es manchen 
Tieren, sich einige Dutzend bis Hundert 
Meter in Felder heraus zu wagen (zum 
Beispiel Mauswiesel, Igel).  
 
Schutz vor Regen bieten Hecken für flie-
gende Insekten des Kulturlands, deren 
Flügel sonst verkleben. 
 
Schutz vor Nutzung braucht die Mehrzahl 
der Feldtiere, wenn das Kulturland ge-
mäht, gedüngt, gepflügt oder gespritzt 
wird. 
 
Impfreservoir: Spinnen, zum Beispiel, 
kleben ihre Eier an Gräser bzw. Kultur-
pflanzen. Mit der Mahd oder Ernte wer-
den sie allesamt abgeführt. Im Frühling 
müssen Spinnen deshalb Wiesen und Äk-
ker von Ausgleichsflächen her neu besie-
deln. 
 
 
Landschaftselement 
 
Erholung 
In Hecken kann man spazieren, Vögel 
beobachten, «Nielen» rauchen, Früchte 
sammeln, Holz für Pfeilbogen schneiden, H
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Jagen, Spuren suchen, fotografieren, Ver-
stecken spielen, Baumhütten bauen... 
 
Landschaftsbild 
Ein ausgedehntes und dichtes Netz von 
Kleingehölzen prägt die Landschaft.  
 

Wer den Wert von Hecken selber beurtei-
len will, dem empfehlen wir: Naturnahe 
Lebensräume selber einschätzen: Hecken, 
Stufen I und II, Landwirtschaftliche Bera-
tungszentrale, 8315 Lindau. 

 
 
 
 

3. Hecken wollen gepflegt sein 
 
 
Was bringt die Heckenpflege?  
• Die Pflege verjüngt, 
• fördert Arten- und Strukturreichtum, 
• regelt den Schattenwurf und 
• verhindert die seitliche Ausbreitung. 
 
 
Wann sollen Hecken gepflegt werden?  
Die beste Zeit für die Heckenpflege ist 
während der Vegetationsruhe, zwischen 
November und März. Während der Brut-
zeit von Vögeln ist die Pflege verboten. 
 
 
Zuerst: Pflegeziel festlegen 
Streben Sie eine Nieder-, Hoch- oder 
Baumhecke an? Ökologisch gesehen ist es 
meist sinnvoll, «durchgewachsene» 
Baumhecken in strukturreichere Hoch- 
oder Niederhecken umzuwandeln. Bis das 
Pflegeziel erreicht ist, sind häufig auf ver-
schiedene Jahre verteilte Pflegeeingriffe 
notwendig.  
 
 
Erste Grundregel: Vielfalt fördern 
• Alle Hecken sollen eine dichte Strauch-

schicht enthalten. 
• Schnellwüchsige und häufige Arten 

können bevorzugt auf den Stock ge-
setzt werden (auf den Stock setzen 
heisst: knapp über dem Boden ab-
schneiden). Schnell wachsen vor allem 
Hasel, Esche und Espe (auch Zitter-
pappel genannt). 

• Langsam wachsende Arten und Dor-
nensträucher sollen durch selteneren 

Schnitt gefördert werden, zum Beispiel 
Schwarzdorn, Kreuzdorn, Weissdorn, 
Rosen, Geissblatt, Pfaffenhut, Hartrie-
gel. 

• Überwachsene Steinhaufen und Troc-
kenmauern sollen freigestellt werden. 

• Mit Steinen aus angrenzenden Feldern 
können in den Hecken Steinhaufen ge-
bildet werden. 

• Bäume, welche die Trockenmauern mit 
ihren Wurzeln sprengen sollten ent-
fernt werden. 

Zweite Grundregel: Schonend pflegen 
• Greifen Sie abschnittsweise ein:  setzen 

Sie bei Niederhecken höchstens 1/3 der 
Hecke und nie mehr als 10 m am Stück 
auf den Stock. 

• Arbeiten Sie selektiv: Setzen Sie in 
Hoch- und Baumhecken alle 5 bis 15 
Jahre die schnell wachsenden Sträucher 
und Bäume auf den Stock. Schneiden 
sie langsam wachsende Arten nicht 
oder weniger stark. Führen Sie starke 
Eingriffe wie bei Niederhecken ab-
schnittsweise durch. 

 
Damit gewähren Sie den Heckenbewoh-
nern Ausweichmöglichkeiten, erhöhen die 
Strukturvielfalt der Hecke und vermin-
dern die landschaftliche Wirkung des Ein-
griffs. 
 
Das Zurückschneiden der äusseren Äste 
empfiehlt sich nur in Gärten als Sicht-
schutz. Es ist meist nicht geeignet, um eine 
vielfältige Hecke zu fördern. 
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Ziel der Heckenpflege ist eine dichte 
Strauchschicht. Dazu muss die Baum-
schicht selektiv gelichtet werden. Wieso 
werden leider häufig alle Büsche auf Stock 
gesetzt, die Bäume aber belassen? Aus 
Angst vor Reklamationen?  
 
Um bei der Pflege Konflikten vorzubeu-
gen, lohnt es sich, mit Betroffenen (z.B. 
Förster, Grundeigentümer) und Interes-
sierten (z.B. engagierte Personen in der 
Gemeinde) grössere Pflegeeingriffe vor-
gehend zu diskutieren. In solchen Fällen 
steht Ihnen das Amt für Natur und Um-
welt gerne beratend zur Verfügung. 
 
 
Und wohin mit dem Holz? 
• Grosse Bäume können selber genutzt 

oder verkauft werden. 
• Mittlere Grössen eignen sich als Brenn-

holz. 
• Schnitzel können in Gartenwegen ge-

streut, kompostiert oder im Acker un-
tergepflügt werden. Gibt es in Ihrer Re-
gion Holzschnitzelfeuerungen? Grobe 
Schnitzel können auch im Ofen ver-
brannt werden. 

• Zerkleinern Sie die Äste und schichten 
Sie diese in der Hecke oder an deren 
Rand auf. Achten Sie dabei darauf, dass 
Sie keine Dornsträucher, Steinhaufen 
oder Trockenmauern verdecken. Ast-
haufen sind wertvoller Lebensraum, 
sollten aber nicht mehr als 20% der He-
cke zudecken. 

• Verbrennen gefährdet Lebensraum: Die 
Asthaufen werden rasch von Tieren be-
siedelt. Wenn Sie diese ohne Vor-
sichtsmassnahmen verbrennen, laufen 
Sie Gefahr, Igel, Eidechsen, Vogeleier 
usw. zu vernichten.  

• Verbrennen verschmutzt die Luft: Ab-
fälle dürfen ausserhalb von geeigneten 
Anlagen nicht verbrannt werden; aus-
genommen ist das Verbrennen natürli-
cher Wald-, Feld- und Gartenabfälle, 

wenn dadurch keine übermässigen 
Immissionen entstehen. Die Luftrein-
halte-Verordnung konkretisiert diese 
Bestimmung aus dem Umweltschutz-
gesetz und schreibt vor, dass nur tro-
ckene natürliche Holzabfälle im Freien 
verbrannt werden dürfen und zudem 
nur wenig Rauch entstehen darf. 

• Da Heckenschnitt-Haufen kaum ohne 
grosse Rauchentwicklung verbrannt 
werden können, überlässt man den 
Abbau lieber der Natur. 

 
Wozu den Krautsaum spät mähen? 
Früher wurden viele Parzellen spät ge-
mäht, sei es weil sie weniger stark ge-
düngt wurden oder weil sich die Mahd 
wegen der Handarbeit über längere Zeit-
räume hinzog. 
Dies ermöglichte es zahlreichen Pflanzen- 
und Tierarten, sich zu entwickeln: Pflan-
zen konnten versamen; Insekten sich ver-
puppen; Vögel brüten, Insekten jagen und 
Samen sammeln. 
Die Zebraspinne kann z.B. nur dort über-
leben, wo sie ihre Eikokons den Winter 
über im Kraut aufhängen kann.  
Wer den Krautsaum spät mäht, gibt die-
sen Pflanzen und Tieren wieder eine 
Chance. 
Den Krautsaum stehen lassen ist keine 
«Sauerei», sondern vorbildlich! 
 
 
Beratung 
Zur Beratung vor Ort wenden Sie sich 
bitte an den Förster oder den zuständigen 
Wildhüter. Den Namen des zuständigen 
Försters erfahren Sie beim Amt für Wald 
(Tel. 081/257 38 54), den Namen des zu-
ständigen Wildhüters beim Amt für Jagd 
und Fischerei (Tel. 081/257 38 92). Dem 
Amt für Natur und Umwelt obliegt die 
Aufsicht über die Pflege. Wir organisieren 
bei Bedarf auch Kurse zur Heckenpflege. 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 

H
ec

ke
n 



 

Seite 7/11 

 

4. Beiträge an Hecken und ihre Pflege 
 
Pflegebeiträge 
 
Besteht für ein Gebiet ein Vernetzungs-
konzept nach der Ökologischen Qualitäts-
verordnung des Landwirtschaftsgesetztes, 
können im Rahmen von Bewirtschaftungs-
verträgen mit Bewirtschaftern Vereinba-
rungen über die Pflege von Hecken getrof-
fen und die Pflege mit Vernetzungsbeiträ-
gen unterstützt werden. 
 
Die Pflege wird in der Regel vom Förster 
koordiniert. Pflegearbeiten sind mit ihm 
abzusprechen und werden von ihm für die 
Auszahlung der Beiträge bestätigt. 
 
Das Amt für Natur und Umwelt kann 
auch in den übrigen Fällen Beiträge an die 
Gehölzpflege leisten. Beantragen können 
sie diejenigen, welche die Pflege leisten: 
z.B. LandwirtInnen, Vereine, FörsterInnen, 
Gemeinden, EigentümerInnen. 
 
Nachfolgend sind ganz grob unsere An-
forderungen für die finanzielle Unterstüt-
zung von Naturschutzprojekten aufgeli-
stet. Weitere Auskünfte erhalten Sie von 
Herrn Hartmann, Tel. 081/ 257 29 32. 
 
 

 
 
Formelle Anforderungen 
Das Amt benötigt einen Antrag, in dem 
der Zweck und die Art des Vorhabens 
beschrieben werden. Der zeitliche Verlauf 
(Dauer max. 5 Jahre, danach bei langfristi-
gen Projekten neues Gesuch) und die Ver-
antwortliche Person darf ebenso wenig 
fehlen wie die voraussichtlichen Kosten. 
Das Gesuch muss gestellt werden, bevor 
das Projekt ausgeführt ist! Und vergessen 
Sie das Konto für die Auszahlungen nicht! 
 
 
Inhaltliche Anforderungen 
Hauptzweck des Projekts muss die Förde-
rung von Natur und Landschaft sein. Die 
Mittel müssen geeignet sein, um diese 
Ziele zu erreichen (Zweckmässigkeit). Die 
Kosten sollen in einem vernünftigen Ver-
hältnis zum erwarteten Resultat (Effizienz) 
stehen und die Qualität der Ausführung 
ist in geeigneter Form zu gewährleisten. 
 
 
Finanzielle Anforderungen 
Falls sich weitere Stellen an der Finanzie-
rung beteiligen ist dies aufzuführen. Last 
but not least müssen die Kosten mit dem 
vorhandenen Budget vereinbar sein. 
 
 

Landwirtschaftliche Direktzahlungen 
 
Hecken können von LandwirtInnen als 
ökologische Ausgleichsflächen angemel-
det und in das Flächenverzeichnis aufge-
nommen werden. Sie sind beitragsberech-
tigt und an den für den ökologischen Lei-
stungsnachweis verlangten Flächenanteil 
von 7% anrechenbar. 
 
 
Bedingungen für Ausgleichsbeiträge 
• Die Hecke darf nicht als Wald ausge-

schieden sein (siehe «Wald oder He-
cke?» in Kapitel 6). 

 

 
 
• Entlang der Hecke muss beidseitig ein 

mindestens 3 m breiter Krautsaum ex-
tensiv genutzt werden. D.h. der frühe-
ste Nutzungstermin (Schnitt oder 
Weide) liegt wie in extensiven Wiesen: 
Ackerbauzone bis  
voralpine Hügelzone: 15. Juni 
Bergzone 1, 2: 1. Juli 
Bergzone 3, 4: 15. Juli 
Der Krautsaum ist mindestens alle 3 
Jahre einmal zu mähen. 

• Ausnahme: Ein Krautsaum ist nur ein-
seitig erforderlich, wenn die Hecke auf 
der Grenze der Landwirtschaftlichen H
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Nutzfläche liegt, an einer Strasse, einem 
Weg, einer Mauer oder an einem Was-
serlauf. 

• Die Düngung der Hecke und ihres 
Krautsaums ist ebenso wenig erlaubt 
wie die Anwendung von Pflanzenbe-
handlungsmitteln. Einzelstockbehand-
lungen im Krautsaum sind dagegen 
zulässig. 

• Nach der Anmeldung muss der Kraut-
saum mindestens 6 Jahre entsprechend 
bewirtschaftet werden. 

 
 
Beiträge 
(Fr. pro Hektare, Stand 2005) 
Ackerbauzone, Übergangszone: 1500.– 
Voralpine Hügelzone: 1200.– 
Bergzone 1, 2: 700.– 
Bergzone 3, 4: 450.– 
 
 
Auswirkungen auf andere Beiträge 
Bei der Berechnung der beitragsberech-
tigten Flächen für Direktzahlungen gelten 
Hecken und Feldgehölze im Allgemeinen 
als Landwirtschaftliche Nutzfläche. Dies 
ist vor allem dann zu berücksichtigen, 
wenn sie bisher als unproduktive Fläche 
von der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
abgezogen wurden. Auf der Heckenfläche 
entfällt der Grünlandbeitrag (180.- bis 
290.- Fr./ha) und der Rauhfutternachweis. 
 

Wie wird gemessen? 
• Fläche der Hecke = durchschnittliche 

Breite inklusive Krautsaum mal Länge. 
• Breite des Krautsaums = Distanz senk-

recht unter dem Rand der durch-
schnittlichen Ausbreitung der Sträu-
cher bis zum normal bewirtschafteten 
Feld (überhängende Bäume nicht mit-
rechnen). 

 
Für landwirtschaftliche BeraterInnen 
wurde eine ausführliche Anleitung zur 
Aufnahme von Hecken und Feldgehölzen 
als ökologische Ausgleichsflächen erstellt. 
Sie kann beim Amt für Natur und Umwelt 
bestellt oder von ihrer Homepage herun-
tergeladen werden (www.umwelt-gr.ch). 
 
 
Empfehlenswerte Literatur 
• Wegleitung für den Ökologischen Aus-

gleich auf dem Landwirtschaftsbetrieb: 
Bemessungsregeln – Bewirtschaftungs-
auflagen – Beiträge. Merkblatt der 
landwirtschaftlichen Beratungszentrale, 
8315 Lindau 

• Anleitung für die Eidg. Betriebsstruktu-
rerhebung in der Landwirtschaft und 
im Gartenbau. Erscheint jährlich im 
«Bündner Bauer» (Zeitschrift des Bünd-
ner Bauernverbandes). 

 
 

 
 

5. Machen Sie mit? 
 
 
Helfen Sie mit beim Heckenschutz? 
 
Zum Beispiel mit einem Pflegeeinsatz, 
einer Neupflanzung, einer Exkursion, ei-
nem Vortrag, einer Standaktion, einem 
Zeitungsartikel oder im Schulunterricht? 
Oder möchten Sie einen Anlass in Ihrer 
Region mit gestalten? 
 
Das Amt für Natur und Umwelt unter-
stützt Sie gerne, zum Beispiel mit: 

• Fachlicher Beratung. Rufen Sie uns an 
unter 081/ 257 29 35. 

• Unterlagen: Broschüren, Dias, Artikel, 
Gesetzestexte (siehe auch Kapitel 7) 

• Vermittlung von regionalen Fachleuten 
(Förster, Wildhüter, Jäger, Ökologen...). 

• Koordination von Anlässen im Kanton. 
• Wir erteilen Ihnen gerne Auskunft über 

finanzielle Unterstützung.
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6. Hecken sind geschützt
 
 
Wald: Roden verboten 
Die Rodung von Wald ist grundsätzlich 
verboten. Ausnahmebewilligungen kön-
nen nur erteilt werden, wenn u.a. das In-
teresse an der Rodung überwiegt und das 
Vorhaben standortgebunden ist. 
 
 
Hecken und Feldgehölze: Entfernen nur 
mit Bewilligung 
Die Entfernung oder wesentliche Beein-
trächtigung von Hecken und Feldgehölzen 
muss ebenfalls bewilligt werden (Kanto-
nales Waldgesetz Art. 2, Bundesgesetz 
über die Jagd und den Schutz wildleben-
der Säugetiere und Vögel Art. 18). Unter 
diesen Schutz fallen Hecken mit mehr als 
20 m2 bestockter Fläche oder 10 m Länge 
und Feldgehölze mit einer Mindestfläche 
von 50 m2 (Regierungsbeschluss Nr. 3124/ 
1996). Formulare für einen Bewilligungs-
antrag erhalten Sie bei der Gemeinde, vom 
Amt für Natur und Umwelt oder von des-
sen Homepage (www.umwelt-gr.ch). 
 
Die Bewilligung kann erteilt werden, 
wenn der vorgesehene Eingriff absolut 
standortgebunden ist und einem überwie-
genden Bedürfnis entspricht (Verordnung 
zum Bundesgesetz über den Natur- und 
Heimatschutz Art. 14 Abs. 4). 
 
Ausserdem können die Gemeinden wei-
tere, nicht unter obige Bewilligungspflicht 
fallende Gehölze unter Schutz stellen. 
 
 
Pflegen, nicht zerstören! 
Rücksichtslose Pflege, die deutlich von 
den allgemeinen Regeln abweicht und die 
Funktion der Hecke gefährdet, ist eine 
wesentliche Beeinträchtigung der Hecke 
im Sinne von Artikel 2 des kantonalen 
Waldgesetzes (siehe oben). Auch ein sol-
cher Eingriff ist bewilligungspflichtig und 
der Verstoss gegen die Bewilligungspflicht 
muss verzeigt werden. 

Da es verboten ist, die Brut von Vögeln zu 
stören (Bundesgesetz über die Jagd, Art. 
17), dürfen zudem keine Pflegearbeiten 
während der Brutzeit vorgenommen wer-
den. 
 
 
Pufferstreifen 
In einem drei Meter breiten Streifen ent-
lang von Wäldern, Hecken, Feldgehölzen 
und Gewässern darf kein Dünger ausge-
bracht werden (Stoffverordnung des Um-
weltschutzgesetzes Art. 33). Das Erstellen 
von Bauten und Anlagen im Pufferstreifen 
kann eine wesentliche Beeinträchtigung 
einer Hecke darstellen und als solche be-
willigungspflichtig sein. 
 
 
Wer sündigt soll auch Busse leisten... 
Kann eine Beeinträchtigung nicht verhin-
dert werden, so hat der Verursacher an-
gemessenen Ersatz zu leisten (Bundesge-
setz über den Natur- und Heimatschutz 
Art. 18 Abs. 1ter). Meist muss in nächster 
Nähe eine neue Hecke gepflanzt werden. 
Bei zeitlich begrenzten Eingriffen ist nach 
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Wald oder Hecke? 
 
"Wald" ist die vom Forstdienst ausgeschiedene 
bestockte Fläche. Vor der Anmeldung der Hecken 
ist der Förster zu fragen, ob es sich um Wald han-
delt. 
 
Faustregel: beim Wald ist die Bestockung 
• grösser als 500 m2 und 
• älter als 20 Jahre und 
• breiter als 8 m (von Stamm zu Stamm ge-

messen). 
 
Kleinere Flächen sind in der Regel Hecken. Sie 
werden auch als Wald bezeichnet, wenn sie: 
• typische Waldeigenschaften besitzen (z.B. 

Waldbinnenklima, charakteristischer 
Waldboden) oder 

• besondere ökologische, landschaftliche 
oder Schutzfunktionen erfüllen (z.B. ent-
lang von Bächen, Abgrenzung von 
Bauzonen). 
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Abschluss der Arbeiten die Hecke wieder-
herzustellen. 
 
 
Wer berät mich? 
Konkrete Fragen vor Ort richten Sie am 
besten an den Förster oder Wildhüter. 
Wenn sie Ihnen nicht weiterhelfen kön-
nen, geben wir Ihnen beim Amt für Natur 
und Umwelt gerne Auskunft (Tel. 081/ 
257 29 35). Den Namen des zuständigen 
Försters erfahren Sie beim Amt für Wald 
(Tel. 081/257 38 54), den Namen des zu-
ständigen Wildhüters beim Amt für Jagd 
und Fischerei (Tel. 081/257 38 92). 

Und wo melde ich Verstösse? 
Widerhandlungen können durch jeder-
mann beim Wildhüter oder der Kantons-
polizei angezeigt werden. Wenn sie nicht 
sicher sind, ob es sich um einen Verstoss 
handelt, fragen Sie doch den Wildhüter 
oder nehmen Sie mit dem Amt für Natur 
und Umwelt Kontakt auf.

 
 

7. Weiterführende Unterlagen 
 
Zu Hecken 
• Bedeutung, Schutz und Pflege von Hecken, Broschüre Schweizer Vogelschutz, 1979 
• Hecken – richtig pflanzen und Pflegen, LBL-Merkblatt, 2001 
• Hecken brauchen Schutz. Film, Schweizer Vogelschutz, 1983, 32 min. 
• Hecken. Diaserie des Schweizer Vogelschutzes. 40 Dias (Heckentypen, Tiere, Pflanzen), 

mit Kommentar 
• Hecken: Sträucher, Pflege, Pflanzung. Faltblatt Schweizer Vogelschutz, 1994  
• Landschaft unter Druck. Zahlen und Zusammenhänge über Veränderungen in der 

Landschaft Schweiz, EDMZ, 1991 
• Naturnahe Lebensräume - Leitfaden zur Berechnung von Pflegeleistungen und Einkom-

mensausfällen, LBL-Ordner, 1998 
• Naturnahe Lebensräume selber einschätzen: Hecken, Stufen I und II, LBL 
• Pufferstreifen richtig messen und bewirtschaften, LBL-Merkblatt, 1998  
• Schnitt von Sträuchern und Hecken in Siedlungen: wann und wie? SVS & Schweiz. Vo-

gelwarte, Merkblätter für die Vogelschutzpraxis. 
• Unsere einheimischen Heckenpflanzen, LBL-Merkblatt, 1995  
• Waldrand. Lebensraum voller Überraschungen. Amt für Wald Graubünden, 2001, 

Faktenblatt 7. Steht als pdf-Datei auf www.wald.gr.ch zur Verfügung. 
• Waldrand – artenreiches Grenzland, Pro-Natura-Merkblatt Nr. 14, 1995. Bestellen bei 

Pro Natura, Basel. 
• Wegleitung für den Ökologischen Ausgleich auf dem Landwirtschaftsbetrieb: Bemes-

sungsregeln – Bewirtschaftungsauflagen – Beiträge, LBL-Merkblatt, 1999 
• Wirtspflanzen des Feuerbrandes, LBL-Merkblatt, 1998  
 

LBL = Landwirtschaftliche Beratungszentrale, 8315 Lindau, www.lbl.ch 
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Weitere Arbeitshilfen des Amtes für Natur und Umwelt, Graubünden 
 
Für Projekte in der Landschaft: 
• Beurteilung von Abbaustellen und Materialablagerungen 
• Beurteilung von Golfplätzen 
• Beurteilung von Strassenbauten 
• Beurteilung von Wasserkraftwerken mit weniger als 3 Megawatt Leistung 
• Beurteilung von Freileitungen 
• Beurteilung von Transportanlagen 
• Beurteilung von Beschneiungsanlagen 
• Beurteilung von Pistenplanien 
• Hecken 
 
Für die Landwirtschaft: 
• Beurteilung von Meliorationen 
• Regionale Vernetzungsprojekte für das Landwirtschaftsgebiet 
• Bewirtschaftungs- und Dienstbarkeitsverträge 
• Bewirtschaftungsgrundsätze für Verträge im Rahmen von Vernetzungsprojekten 
• Beitragsansätze für Bewirtschaftungsvereinbarungen 
• Rebnetze und Vögel 
• Aufnahme von Hecken und Feldgehölzen für ihre Anmeldung als ökologische Ausgleichsflächen 
• Aufnahmeblatt für Blumenwiesen 
• Feldformular für die Aufnahme von Vertragsobjekten 
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